
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den 
EU-Badegewässern in Niedersachsen. Diese 
werden während der Badesaison in den Som-
mermonaten regelmäßig von den zuständigen 
Fachdiensten der Landkreise und kreisfreien
Städte in hygienischer Hinsicht überwacht. 
Die Überwachung erfolgt nach strengen Regeln
der Europäischen Union, die in Niedersachsen
durch die Niedersächsische Badegewässerver-
ordnung umgesetzt sind. Vor Beginn der Bade-
saison muss eine Badegewässerliste erstellt 
werden, die alle gemeldeten EU-Badegewässer
enthält und die jedes Jahr aktualisiert werden
muss. Hierbei können Sie sich beteiligen!

Wenn Sie ein Anliegen zu einem bestimmten 
Badegewässer haben, welches nicht als EU-Bade-
gewässer gekennzeichnet ist und demzufolge nicht
von den zuständigen Fachdiensten der Landkreise 
und kreisfreien Städte in hygienischer Hinsicht 
überwacht wird, und auch die nachfolgende Frage 3.
mit „ja“ beantworten können, dann wenden Sie sich
bitte an den entsprechenden Landkreis.

1. In welchem Landkreis / welcher kreisfreien
Stadt befindet sich das entsprechende Bade-
gewässer? Wenn Ihnen der Landkreis / die 
kreisfreie Stadt bekannt ist, wenden Sie sich 
bitte an diesen.

Obwohl die zuständigen Überwachungsbehörden die
EU-Badegewässer sehr gut kennen und regelmäßig
Ortsbesichtigungen durchführen, können sie nicht ständig
„vor Ort“ sein. Wenn Sie also ein allgemeines Anliegen
zu einem EU-Badegewässer haben, weil Sie Beobacht-
ungen im Sinne der folgenden Frage gemacht haben,
benachrichtigen Sie bitte den zuständigen Landkreis bzw.
die zuständige kreisfreie Stadt: 

4. Kommt es nach Ihrer Einschätzung häufiger oder 
gelegentlich zu Verschmutzungen des Gewässers, 
die bisher nicht in der öffentlich zugänglichen 
Beschreibung des Badegewässers erwähnt werden und
die Gesundheit der Badenden gefährden könnten?

2. Findet nach Ihrem Kenntnisstand an dem Bade-
gewässer eine Überwachung statt, bei der in 
den Sommermonaten regelmäßig Proben ent-
nommen werden? Handelt es sich dabei um 
ein EU-Badegewässer? Wenn Ihnen das nicht
genau bekannt ist, können Sie beim zuständigen
GA oder unter der unten angegebenen Internet-
Adresse nachschauen. Hier erfolgt eine Auflistung
der bestehenden EU-Badegewässer in Niedersachsen.

3. Wenn es nicht in der Liste vertreten ist, dann prüfen
Sie bitte: Gibt es hier nach Ihrer Beobachtung eine 
größere Anzahl Badender, die dieses Gewässer in den
Sommermonaten nutzen? Bitte geben Sie im Formular 
die geschätzte Anzahl der Badenden pro Tag an.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit 
Anregungen zu geben, Vorschläge zu machen 
oder Bemerkungen und Beschwerden 
vorzubringen. Die zuständigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des von Ihnen angeschriebenen 
Landkreises bzw. der von Ihnen angeschriebenen 
kreisfreien Stadt werden sich dann gern mit Ihnen 
in Verbindung setzen. 

Bitte nutzen Sie dafür dieses Formblatt. Sie 
können es sich problemlos per Download auf 
Ihren PC  herunterladen und ausdrucken. Füllen 
Sie es bitte sorgfältig aus und senden Sie es dem 
Landkreis oder der kreisfreien Stadt auf dem 
Postwege zu.

Die Anschrift des jeweiligen Landkreises bzw. 
der kreisfreien Stadt entnehmen Sie bitte der 
„Kontaktliste Gesundheitsämter“ auf der 
Homepage des Niedersächsischen 
Landegesundheitsamtes auf der Seite 
„Badegewässerqualität in Niedersachsen“.
http://www.nlga.niedersachsen.de

Die Rechtsvorschrift der Niedersächsischen 
Badegewässerverordnung können Sie unter 
diesem Link ebenfalls einsehen oder als pdf-
Dokument auf Ihren Computer herunterladen. 
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Formblatt „Beteiligung der Öffentlichkeit“

Bürgerbeteiligung Badegewässer:

Vorschläge:

Bemerkungen:

Beschwerden:

Angaben zum Gewässer:

1. Name/Lage des Gewässers:

2. Gewässertyp (z.B. Baggersee, Flussbadestelle)

3. Geschätzte Anzahl Badender pro Tag:

4. Ausführliche Beschreibung meines Anliegens:

Absender:

Nachname/Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefonnummer:

E-Mail-Adresse:


